
Stadt Genthin Sitzungsperiode 2009 - 2014
 
 

Amt: Rechts- und Ordnungsamt  Erstellungsdatum: 02.02.2010 

Betreff: 
Berufung des stellvertretenden Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Mützel 

 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt auf der Grundlage des Brandschutzgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt, der LVO-FF LSA sowie des Beamtengesetzes des LSA die Funktion des 
stellvertretenden Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Mützel  
 
durch 
 

Herrn Henryk Lampert, geb. am 15.03.80 
wohnhaft Florian-Geyer-Straße 37, 39307 Genthin, OT Mützel 

 
zu besetzen. 
 
Herr Henryk Lampert wird mit Wirkung zum 25.02.2010 für die Dauer von 6 Jahren zum 
stellvertretenden Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Mützel in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit 
berufen. 

 

 
Sichtvermerk/Datum: 
 

   

 Amtsleiter/in  Bürgermeister 

 Beschlussvorlage 2009-2014/SR-064
Status:  öffentlich 

 

 

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Ja Nein Enthal-
tung 

Mitwirkungs-
verbot gem. 
§ 31 GO LSA 

25.02.2010 Stadtrat der Stadt Genthin     

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 



 
2009-2014/SR-064 

 

    
 

Sachverhalt:  
 
Der stellvertretende Ortswehrleiter wird gem. § 15 Abs. 4 des Brandschutzgesetztes LSA für 
die Dauer von 6 Jahren berufen. 
Die Amtszeit des bisherigen stellv. Ortswehrleiters ist abgelaufen, so dass Neuwahlen 
erforderlich sind. 
 
In der Dienstversammlung der Ortsfeuerwehr Mützel am 20.03.2009 haben die aktiven 
Mitglieder personelle Vorschläge zur Wahl unterbreitet, da der Kamerad Dietmar Schneider 
sich nicht mehr einer weiteren Kandidatur stellte. 
Einstimmig wurde der Vorschlag durch die aktiven Kameraden angenommen. Der Kamerad 
Lampert verfügt über die Qualifikationen eines Gruppenführers und eines Leiters der 
Feuerwehr. 
 
Der Stadtrat der Stadt Genthin wird gebeten, dem Vorschlag der Kameraden zuzustimmen 
und den Kameraden Henryk Lampert zum stellvertretenden Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr 
zu berufen. 
 
Die Anhörung des Kreisbrandmeisters bzw. der Aufsichtsbehörde zur Funktionsübertragung 
in der FFW gem. § 15 Abs. 4 BrSchG und § 3 Abs. 1 LVO-FFW ist erfolgt. 
 

Rechtsgrundlage:  
 

- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA 
- Beamtengesetz LSA 
- LVO-FF LSA 

Anlagen:  

 



 
2009-2014/SR-064 

 

    
 

 

Finanzielle Auswirkungen Vorlage Nr.: 2009-2014/SR-064 

Projektverantwortlicher/Ansprechpartner       
 

 


